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iberarbeiteten und gebilligten Entwurf einer Empfehlung des Rates, der auf dem

Kommissionsvorschlag COM(2016) 322 final beruht.
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EMPFEHLUNG DES RATES

vom ...

zum nationalen Reformprogramm Belgiens 2016 mit einer Stellungnahme des Rates zum

Stabilititsprogramm Belgiens 2016

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestlitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf

Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 {iber den Ausbau der

haushaltspolitischen Uberwachung und der Uberwachung und Koordinierung der

Wirtschaftspolitiken', insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2,

auf Empfehlung der Europdischen Kommission,

unter Berticksichtigung der EntschlieBungen des Europdischen Parlaments,

unter Berticksichtigung der Schlussfolgerungen des Européischen Rates,

nach Stellungnahme des Beschéftigungsausschusses,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses fiir Sozialschutz,

nach Stellungnahme des Ausschusses fiir Wirtschaftspolitik,

! ABI. L 209 vom 2.8.1997, S. 1.
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1

2

Am 26. November 2015 nahm die Kommission den Jahreswachstumsbericht an, mit dem das
Européische Semester fiir wirtschaftspolitische Koordinierung 2016 eingeleitet wurde. Die
Priorititen des Jahreswachstumsberichts wurden am 17./18. Mérz 2016 vom Europiischen
Rat gebilligt. Am 26. November 2015 nahm die Kommission auf der Grundlage der
Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates® den
Warnmechanismus-Bericht an, in dem sie Belgien als einen der Mitgliedstaaten nannte, fiir
die eine eingehende Uberpriifung durchzufiihren sei. Am selben Tag nahm die Kommission
auch eine Empfehlung fiir eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-
Wahrungsgebiets an. Diese Empfehlung wurde am 18./19. Februar 2016 vom Européischen
Rat gebilligt und am 8. Mérz 2016 vom Rat verabschiedet®. Als Land, dessen Wihrung der
Euro ist, und angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften in der
Wirtschafts- und Wahrungsunion sollte Belgien die vollstdndige und fristgerechte Umsetzung

der Empfehlung sicherstellen.

Der Lénderbericht Belgien 2016 wurde am 26. Februar 2016 verdffentlicht. Darin wurden die
Fortschritte Belgiens bei der Umsetzung der ldnderspezifischen Empfehlungen des Rates vom
14. Juli 2015 bewertet; der Linderbericht enthielt auBerdem die eingehende Uberpriifung
nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011. Am 8. Mérz 2016 legte die Kommission
die Ergebnisse der eingehenden Uberpriifung vor. Die Kommission gelangt aufgrund ihrer
Analyse zu dem Schluss, dass in Belgien keine makrodkonomischen Ungleichgewichte
bestehen. Jedoch konnte die schwichere aullenwirtschaftliche Leistung in Verbindung mit
dem hohen 6ffentlichen Schuldenstand in Zukunft Probleme bereiten. Die jlingsten
Entwicklungen deuten allerdings auf eine Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit hin.
KorrekturmaBBnahmen — wie Lohnzuriickhaltung und Senkungen der
Sozialversicherungsbeitrige — haben zu einer Verlangsamung des Wachstums der
Arbeitskosten gefiihrt. Der 6ffentliche Schuldenstand ist zwar nicht riicklaufig, aber die

kurzfristigen Risiken scheinen eingeddmmt zu sein.

Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom
16. November 2011 tiber die Vermeidung und Korrektur makro6konomischer
Ungleichgewichte (ABI. L 306 vom 23.11.2011, S. 25).

ABIL. C 96 vom 11.3.2016, S. 1.
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(3) Am 29. April 2016 iibermittelte Belgien sein nationales Reformprogramm 2016 und sein
Stabilitatsprogramm 2016. Um wechselseitigen Zusammenhéngen Rechnung zu tragen,

wurden beide Programme gleichzeitig bewertet.

(4) Die einschldgigen landerspezifischen Empfehlungen wurden bei der Programmplanung der
Européischen Struktur- und Investitionsfonds fiir den Zeitraum 2014-2020 berticksichtigt.
Gemal Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Européischen Parlaments und des
Rates* kann die Kommission einen Mitgliedstaat zur Uberarbeitung seiner
Partnerschaftsvereinbarung und der jeweiligen Programme und zur Unterbreitung von
Anderungsvorschligen auffordern, wenn dies fiir die Férderung der Umsetzung der
einschldgigen Empfehlungen des Rates notwendig ist. In den Leitlinien fiir die Anwendung
von Mallnahmen zur Schaffung einer Verbindung zwischen der Wirksamkeit der
europdischen Struktur- und Investitionsfonds und der ordnungsgeméfen
wirtschaftspolitischen Steuerung hat die Kommission erldutert, wie sie diese Bestimmung

anzuwenden gedenkt.

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom

17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen iiber den Europdischen Fonds fiir
regionale Entwicklung, den Europidischen Sozialfonds, den Kohésionsfonds, den
Europdischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums und den
Europédischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen iiber den
Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Européischen Sozialfonds, den
Kohisionsfonds und den Européischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufthebung der
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 320).
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(5) Im Stabilitatsprogramm 2016 wird auf die signifikanten Haushaltsauswirkungen des
auBergewohnlich starken Fliichtlingszustroms in den Jahren 2015 und 2016 und die
auBergewoOhnlichen SicherheitsmaBBnahmen im Jahr 2016 verwiesen, und es werden
ausreichend Belege fiir Umfang und Art der zusétzlichen Haushaltsbelastung geliefert. Der
Kommission zufolge betrugen die beriicksichtigungsfahigen zusétzlichen Ausgaben fiir
Fliichtlinge im Jahr 2015 0,03 % des BIP; die zusétzlichen Aufwendungen im Jahr 2016
werden auf 0,17 % des BIP fiir Fliichtlinge und auf 0,12 % des BIP fiir
Sicherheitsmafinahmen geschitzt. Nach den Bestimmungen in Artikel 5 Absatz 1 und
Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 tragen diesen zusétzlichen Ausgaben
Rechnung, da der Fliichtlingszustrom und die akute terroristische Bedrohung
auBlergewoOhnliche Ereignisse darstellen, die erhebliche Auswirkungen auf die 6ffentlichen
Finanzen Belgiens haben, deren Tragféhigkeit durch die Gewédhrung einer Abweichung vom
Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Ziel nicht gefahrdet wiirde. Um die
zusétzlichen Kosten fiir Fliichtlinge zu berticksichtigen, wurde die erforderliche Anpassung in
Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel fiir 2015 daher nach unten korrigiert. Was 2016
anbelangt, wird im Frithjahr 2017 auf der Grundlage der von den belgischen Behorden
bereitgestellten beobachteten Daten eine endgiiltige Bewertung vorgenommen, die auch die

beriicksichtigungsfahigen Werte umfassen wird.
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(6)

Belgien befindet sich derzeit in der praventiven Komponente des Stabilitdts- und
Wachstumspakts und unterliegt der Ubergangsregelung fiir den Schuldenabbau. Am 18. Mai
2016 veroffentlichte die Kommission einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 AEUV, da
Belgien 2015 keine ausreichenden Fortschritte im Hinblick auf die Einhaltung der
Schuldenregel erzielt hatte. Die Analyse ergab, dass das Schuldenstandskriterium als
eingehalten bewertet werden sollte. In seinem Stabilitidtsprogramm 2016 veranschlagt Belgien
eine allmdhliche Verbesserung des Gesamtsaldos von einem Defizit von 2,6 % des BIP im
Jahr 2015 auf -0,2 % des BIP im Jahr 2019. Das geédnderte mittelfristige Haushaltsziel, d. h.
ein strukturell ausgeglichener Haushalt, diirfte im Jahr 2018 erreicht werden. Der neu
berechnete strukturelle Haushaltssaldo® deutet jedoch noch immer auf ein strukturelles Defizit
von 0,4 % des BIP im Jahr 2018 hin. Dem Stabilititsprogramm zufolge wird die
gesamtstaatliche Schuldenquote im Jahr 2016 mit 106,2 % des BIP ihren Hochststand
erreichen und bis 2019 auf 99,6 % sinken. Das makrookonomische Szenario, auf dem diese
Budgetprognosen beruhen, ist plausibel. Allerdings wurden die MaBBnahmen, die zur
Erreichung der ab 2017 anvisierten Defizitziele erforderlich sind, nicht ausreichend
spezifiziert. Die Kommission geht in ihrer Frithjahrsprognose 2016 davon aus, dass 2016 —
und bei unverinderter Politik auch in den beiden Jahren 2016 und 2017 — das Risiko einer
signifikanten Abweichung von der empfohlenen Anpassung besteht. Wiirden die
Haushaltsauswirkungen des aullergewohnlich starken Fliichtlingszustroms und die
auBBergewOhnlichen SicherheitsmaBBnahmen aus der Bewertung ausgenommen, so wire die
projizierte Abweichung im Jahr 2016 nicht mehr signifikant. Belgien wird der
Ubergangsregelung fiir den Schuldenabbau im Jahr 2016 voraussichtlich nicht gerecht werden
und nach Ablauf des Ubergangszeitraums im Jahr 2017 wahrscheinlich nicht den Richtwert
fiir den Schuldenabbau erreichen. Ausgehend von seiner Bewertung des Stabilitdtsprogramms
und unter Beriicksichtigung der Friihjahrsprognose 2016 der Kommission sieht der Rat ein
Risiko, dass Belgien die Vorgaben des Stabilitits- und Wachstumspakts nicht einhalten wird.
Es sind daher weitere MaBBnahmen notwendig, um die Erfiillung der Vorgaben 2016 und 2017

zu gewéhrleisten.

Neuberechnung der Kommission auf der Grundlage der Angaben im Stabilitatsprogramm und
nach der vereinbarten gemeinsamen Methodik.
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(7

Der hohe 6ffentliche Schuldenstand geht mit einer schwachen Exportleistung und einer
geringen Wettbewerbsfahigkeit einher. Wie anhand der Verluste von Weltmarktanteilen
deutlich wird, hat sich die auBenwirtschaftliche Leistungsfahigkeit seit dem Jahr 2000
verschlechtert; diese Entwicklung verstdrkte sich noch dadurch, dass sich die Exporte
hauptséchlich auf weniger dynamische Markte konzentrieren. Wenngleich dem negativen
Trend bei den Marktanteilen in den vergangenen Jahren Einhalt geboten wurde, bleiben die
aufgelaufenen Verluste betrachtlich. Zudem beeintrachtigt die Spezialisierung auf
Marktsegmente, in denen ein hoher Preiswettbewerb herrscht, die Exportkapazitit Belgiens.
Dies ist besonders schwer mit den hohen Arbeitskosten in Belgien zu vereinbaren. Die
Lohnstiickkosten sind angesichts des niedrigen Produktivitédtswachstums und insbesondere
infolge des raschen Lohnwachstums bis vor kurzem stark angestiegen. Das rasche
Lohnwachstum lésst sich auf bestimmte Merkmale des Lohnfindungssystems zuriickfiihren.
Zum einen wurden die Margen fiir das Reallohnwachstum wiederholt zu hoch angesetzt. Zum
anderen lag die Inflation mehrfach iiber den Erwartungen und iiber der Inflation in den
Nachbarldandern. Die strukturellen Unterschiede zwischen den Kerninflationsraten Belgiens
und der Nachbarldnder sind hauptsédchlich auf das starkere Preiswachstum bei den
Dienstleistungen und die suboptimale Funktionsweise des Einzelhandels zuriickzufiihren.
Diese Inflation wurde durch die allgemeine Praxis der automatischen Lohnindexierung auf
das Lohnwachstum iibertragen. All diese Faktoren zusammengenommen haben die
Wirksamkeit des stark koordinierten Lohnfindungssystems untergraben. Um dem Riickgang
der Wettbewerbsfihigkeit und dessen negativen Auswirkungen auf die Exportleistung Einhalt
zu gebieten, haben die belgischen Behdrden in den vergangenen Jahren in den
Lohnfindungsprozess eingegriffen. Es wurden Lohnzuriickhaltungsmafnahmen ergriffen, wie
etwa eine Begrenzung von Reallohnerh6hungen und eine Aussetzung der
Lohnindexierungssysteme. Dariiber hinaus wurden Kiirzungen bei den
Sozialversicherungsbeitrigen beschlossen. Um sicherzustellen, dass die Korrektur von Dauer
ist, sind jedoch im Einklang mit den Empfehlungen des Rates aus den vergangenen Jahren
strukturelle Reformen des Lohnfindungssystems erforderlich. Obwohl die Regierung eine
Uberarbeitung des Gesetzes von 1996 iiber die Beschiftigungsforderung und die vorbeugende
Sicherung der Konkurrenzfahigkeit plant, das die Grundlage fiir die alle zwei Jahre
stattfindende Festlegung der "Lohnnorm" durch die Sozialpartner bildet, sind bislang nur
wenige Fortschritte erzielt worden. Die Gewihrleistung einer formelleren Bindung der Lohne
an die Produktivitit wiirde dazu beitragen, an den jlingsten Fortschritten festzuhalten und ein

erneutes Auftreten fritherer Probleme zu verhindern.
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Einige Fortschritte wurden im Hinblick auf die allgemeine Funktionsweise des
Arbeitsmarktes erzielt. Durch MaBnahmen zur Verringerung der Steuer- und
Abgabenbelastung und Anderungen des Systems der Arbeitslosenunterstiitzung sind stirkere
Arbeitsanreize geschaffen worden. Allerdings fiihren die erheblichen Unterschiede zwischen
den Beschiftigungsquoten bestimmter Bevolkerungsgruppen nach wie dazu, dass das
Arbeitskriftepotenzial dauerhaft zu wenig ausgeschopft wird; dies ist insbesondere der Fall
bei geringqualifizierten Personen, jungen und dlteren Menschen sowie bei Menschen mit
Migrationshintergrund. Dariiber hinaus bergen die Grenzsteuersétze beim Eintritt bzw.
Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt fiir Zweitverdiener und bestimmte Arten von Haushalten
wie Alleinstehende und Alleinerziehende die Gefahr, in eine Nichterwerbstitigkeits- oder
Niedriglohnfalle zu geraten. Daher ist es wichtig, Malnahmen zu optimieren und umzusetzen,
die die Forderung des Ubergangs von der Erwerbs- oder Arbeitslosigkeit in die Beschiftigung
zum Ziel haben. Die mit dem soziookonomischen Hintergrund verbundenen Unterschiede im
Bildungsstand zédhlen zu den groBten in der Union, und der schlechte Bildungsstand erklart
zum Teil das schlechte Abschneiden von Menschen mit Migrationshintergrund auf dem
Arbeitsmarkt. Die Bildungsreformen, die derzeit auf den Weg gebracht werden, sind speziell
darauf ausgelegt, Probleme im Zusammenhang mit friihen Schulabgéngen zu l6sen sowie die
frithkindliche Betreuung und die friihkindliche Bildung und Erziehung zu verbessern. Die
zustidndigen Behorden arbeiten an der Verbesserung der Qualitdt und der Relevanz des
Berufsbildungssystems. Diese Reformen kénnten dazu beitragen, den Ubergang zu einer
wissensintensiven und zunehmend dienstleistungsorientierten Wirtschaft reibungsloser zu
gestalten und das Missverhéltnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage sowie den
anhaltenden Arbeitskriftemangel in bestimmten Berufen zu verringern. Die sehr niedrigen
Erwerbs- und Beschiftigungsquoten adlterer Arbeitskrifte erfordern politische MaBBnahmen zur
Forderung des aktiven Alterns und zur Stiitzung der Nachfrage nach dlteren Arbeitskréften
auf dem Arbeitsmarkt. Dariiber hinaus kdnnten sich zusitzliche steuerliche Maflnahmen zur

Erleichterung der Aufnahme einer Erwerbstitigkeit als notwendig erweisen.
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Es besteht noch immer ein betréchtlicher Spielraum fiir die Verbesserung der nichtpreislichen
internationalen Wettbewerbsfahigkeit. Im Hinblick auf die Erhaltung und die Steigerung des
derzeitigen Wohlstandsniveaus muss Produktivitidtszuwéchsen und Investitionen in
wissensbasiertes Kapital mehr Bedeutung beigemessen werden. Dazu bedarf es eines
nachhaltigen Impulses in Bezug auf Produkte und damit verbundene Dienstleistungen an
hoherer Stelle der Wertschopfungskette, der auf einer verbesserten Innovationsleistung und
einer verstiarkten Nutzung der Erkenntnisse von FuE basieren soll. Trotz seines hochrangigen
offentlichen Forschungssystems gibt es in Belgien nur vergleichsweise wenige rasch
wachsende Unternehmen in innovativen Wirtschaftszweigen. Zudem wird das Geschéftsklima
durch den Verwaltungs- und Regulierungsaufwand getriibt, der die Griindung und Expansion
von Unternehmen beeintrachtigt. Die Auflagen fiir die Beteiligung an Gesellschaftskapital
sowie Beschrankungen im Hinblick auf Stimmrechte, Rechtsform und multidisziplinédre
Tétigkeiten hemmen die Marktdynamik bei den Unternehmensdienstleistungen.
Betriebsbeschrankungen und Beschridnkungen in Bezug auf die Niederlassung von
Einzelhdndlern haben die gleiche Wirkung im Einzelhandel. Dartiber hinaus gibt es Méngel
bei der Effizienz des Justizwesens, in dem Informations- und Kommunikationstechnologien
bislang nur unzureichend genutzt werden. Diese Faktoren stellen zusammengenommen
erhebliche Hemmnisse fiir private Investitionen dar. Auch die unterdurchschnittliche
Infrastruktur und langwierige Engpésse wirken sich negativ auf das Produktivitdtswachstum
und Investitionen aus. Im Verkehrsnetz besteht die akuteste Investitionsliicke. Die
geografische Lage Belgiens und die Priasenz internationaler Organisationen haben die
Ansiedlungen vieler Vertriebs- und Logistikzentren und internationaler Hauptsitze zahlreicher
Unternehmen begiinstigt. Allerdings stellt die Verkehrsiiberlastung in den
Hauptverkehrszeiten ein wachsendes Problem dar, das das Land fiir auslédndische Investoren
weniger attraktiv macht und groB3e wirtschaftliche und 6kologische Folgen hat. Belgien wird
voraussichtlich das fiir das Jahr 2020 gesteckte Emissionsreduktionsziel nicht erreichen und
leidet unter gravierenden Luftverschmutzungsproblemen. Angesichts der hohen
Konzentration der Wirtschaftstéatigkeit in unmittelbarer Umgebung der Hauptstadt und der
Hifen sind die Verbesserung der grundlegenden Schienen- und Stralenverkehrsinfrastruktur
und die Uberbriickung der fehlenden Verbindungen zwischen den wichtigsten
Wirtschaftszentren die dringlichsten Herausforderungen. Gleichzeitig muss etwas gegen die
Verkehrsiiberlastung in den Hauptverkehrszeiten unternommen werden, indem das Angebot
an Offentlichen Verkehrsdiensten verbessert, das Verkehrsmanagement optimiert und
Marktverzerrungen und steuerliche Fehlanreize wie die Vorzugsbehandlung von Dienstwagen

beseitigt werden.
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(an

Eine weitere Herausforderung bezieht sich auf die Angemessenheit der inldndischen
Stromerzeugung und die Versorgungssicherheit im Allgemeinen. Die ungeplanten Ausfille
mehrerer Kernkraftwerke haben Besorgnisse hinsichtlich der Frage hervorgerufen, wie ein
Ausgleich zwischen Stromnachfrage und Stromangebot geschaffen werden kann; gleichzeitig
hat die mehrfache Anderung des Zeitplans fiir den Atomausstieg ein Klima geschaffen, das
dem Treffen langfristiger Investitionsentscheidungen nicht zutraglich ist. Dies spiegelt sich in
hoheren Importen und einer zunehmenden Beeintrachtigung der Versorgungssicherheit wider.
Obwohl das Risiko kurzfristiger Versorgungsengpisse abgenommen hat, ist der langfristige
Investitionsbedarf nach wie vor hoch. Neben umfangreichen neuen inléndischen
Produktionskapazititen und einem weiteren Ausbau der Verbundnetze werden intelligente
Stromnetze zur Entwicklung des Lastmanagements benotigt. Angesichts der betrdchtlichen
Vorlaufzeit fiir groe Projekte im Energiesektor und des grof8en Bedarfs an Ersatzkapazitdten
in den nichsten zehn Jahren ist ein rasches Handeln — insbesondere durch Schaffung eines

angemessenen rechtlichen Rahmens zur Erhdhung der Erzeugungskapazitét — erforderlich.

Belgien hat bei der Reform des Steuersystems einige Fortschritte erzielt, insbesondere durch
Verlagerung der Besteuerung vom Faktor Arbeit auf andere Steuerbemessungsgrundlagen,
was schrittweise zu einer Verringerung der Steuer- und Abgabenbelastung des Faktors Arbeit
fiihren wird. Senkungen der Einkommenssteuer und der Sozialbeitrige der Arbeitgeber
werden ebenfalls zur Verringerung der Kluft beitragen. Dennoch bleibt das Steuersystem
komplex, und die Steuerbemessungsgrundlagen werden durch spezifische Ausnahmen,
Abzugsmoglichkeiten und geminderte Sétze beschnitten. Dies fiithrt unter Umsténden zu
Einnahmenverlusten, wirtschaftlichen Verzerrungen und einem hohen Verwaltungsaufwand.
Dartiber hinaus scheint die Verlagerung der Steuerlast nicht haushaltsneutral zu erfolgen. Es
besteht noch immer ein betrachtlicher Spielraum, die Gestaltung des Steuersystems durch eine
weitere Verbreiterung der Steuerbemessungsgrundlagen zu verbessern, was sowohl zu
niedrigeren Regelsteuersitzen als auch zu geringeren Wettbewerbsverzerrungen fithren
wiirde. Ferner besteht unter anderem aufgrund der steuerlichen Vorzugsbehandlung von
Dienstwagen und Tankkarten, die Umweltverschmutzung, Verkehrsiiberlastung und
Treibhausgasemissionen begiinstigen, ein erhebliches Potenzial fiir eine "griine" Verlagerung

der Steuerlast.
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(13)

(14)

In den vergangenen Jahren hat Belgien bei der Reform des Rentensystems grof3e Fortschritte
erzielt. Im Gesetz vom 10. August 2015 zur Anhebung des gesetzlichen Alters fiir die
Ruhestandspension und zur Abénderung der Bedingungen fiir den Zugang zur
Vorruhestandspension und des Mindestalters fiir die Hinterbliebenenpension wurden in Bezug
auf Ruhestandspensionen ein neues Mindestalter und neue Kriterien fiir Lange der
Berufstitigkeit festgelegt. Allerdings wird der Anteil der Pensionsausgaben am BIP
voraussichtlich auch nach den jiingsten Reformen weiter stark zunehmen. Eine automatische
Kopplung an Anderungen der Lebenserwartung, wie in der Vergangenheit empfohlen, wiirde
die Risiken im Hinblick auf die mittel- und langfristige Tragfdhigkeit des Pensionssystems
verringern. In diesem Zusammenhang hat die Regierung angekiindigt, ein auf
Anrechnungspunkten basierendes Rentensystem einfithren zu wollen, das automatische
Mechanismen zur Anpassung an demografische Entwicklungen umfassen konnte. Diese

Aspekte werden im Rahmen des Europédischen Semesters auch weiterhin genau beobachtet.

Im Rahmen des Europidischen Semesters hat die Kommission die Wirtschaftspolitik Belgiens
umfassend analysiert und diese Analyse im Landerbericht 2016 verdffentlicht. Sie hat auch
das Stabilitdtsprogramm und das nationale Reformprogramm sowie die Maflnahmen zur
Umsetzung der an Belgien gerichteten Empfehlungen der Vorjahre bewertet. Dabei hat sie
nicht nur deren Relevanz fiir eine auf Dauer tragfihige Haushalts-, Sozial- und
Wirtschaftspolitik in Belgien beriicksichtigt, sondern angesichts der Notwendigkeit, die
wirtschaftspolitische Steuerung der EU insgesamt durch auf EU-Ebene entwickelte Vorgaben
fiir kiinftige nationale Entscheidungen zu verstiirken, auch deren Ubereinstimmung mit EU-
Vorschriften und -Leitlinien beurteilt. Die Empfehlungen im Rahmen des Europdischen

Semesters spiegeln sich in den nachstehenden Empfehlungen 1 bis 3 wider.

Vor dem Hintergrund dieser Bewertung hat der Rat das Stabilititsprogramm gepriift; seine

Stellungnahme® hierzu spiegelt sich insbesondere in der nachstehenden Empfehlung 1 wider —

6

Gemal Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.
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EMPFIEHLT, dass Belgien 2016 und 2017

1. eine jahrliche Haushaltskorrektur von mindestens 0,6 % des BIP in Richtung auf das
mittelfristige Haushaltsziel fiir 2016 und 2017 erreicht; unerwartete Mehreinnahmen nutzt,
um den Abbau des gesamtstaatlichen Schuldenstands zu beschleunigen; sich auf eine
durchsetzbare Streuung der haushaltspolitischen Ziele auf alle Ebenen des Staates einigt; das

Steuersystem vereinfacht und wettbewerbsverzerrende Steueraufwendungen abschaftt;

2. in Abstimmung mit den Sozialpartnern die geplante Uberpriifung des Gesetzes von 1996 iiber
die Beschiftigungsforderung und die vorbeugende Sicherung der Konkurrenzfahigkeit
durchfiihrt; sicherstellt, dass sich die Lohne und Gehélter im Einklang mit der Produktivitit
entwickeln konnen; die Wirksamkeit von Arbeitsmarktaktivierungsmafnahmen sicherstellt;
die Reformen im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung voranbringt und
Schulungsmafinahmen fiir benachteiligte Gruppen, insbesondere fiir Menschen mit

Migrationshintergrund, bereitstellt;

3. die Innovationsfahigkeit stirkt, insbesondere durch die Foérderung von Investitionen in
wissensbasiertes Kapital; den Wettbewerb im Bereich der Unternehmensdienstleistungen und
im Einzelhandel durch die Beseitigung ungerechtfertigter Betriebs- und
Niederlassungsbeschrankungen steigert; Malnahmen zur SchlieBung von Investitionsliicken

bei der Verkehrsinfrastruktur und den Energieerzeugungskapazititen ergreift.

Geschehen zu Briissel am
Im Namen des Rates

Der Prdsident
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	unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates,

